
1 

Dritte Satzung  
zur Änderung der Satzung  

der Fachhochschule Lübeck  
über Leistungsbezüge sowie 

Forschungs-, Lehr- und 
Transferzulagen 
Vom 3. Juli 2025 

NBl. HS MBWFK Schl.-H. 2025, S. 38
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite 
der THL: 03.07.2025 

Aufgrund des § 38 Satz 2 des 
Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153, 154),
zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 2 des
Gesetzes vom 8. April 2025 (GVOBl. Schl.-H.
2025/54, S. 6), in Verbindung mit § 7 der
Hochschul-Leistungsbezüge-Verordnung vom
17. Januar 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
4. August 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 774), hat der
Senat der Technischen Hochschule Lübeck in 
seiner Sitzung vom 2. Juli 2025 im 
Einvernehmen mit dem Hochschulrat vom 24. 
Juni 2025 mit Genehmigung durch das 
Ministerium für Allgemeine und Berufliche 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein vom 2. Juli 2025 
folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 
Änderungen 

Die Satzung der Fachhochschule Lübeck über 
Leistungsbezüge sowie Forschungs-, Lehr- und 
Transferzulagen vom 17. August 2015 (NBl. HS 
MSGWG Schl.-H. S. 141), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 28. Oktober 2016 (NBl. HS 
MSGWG Schl.-H. S. 103), wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Überschrift wird das Wort
„Fachhochschule“ durch die Worte
„Technischen Hochschule“ ersetzt.

2. In § 1 wird das Wort „Fachhochschule“ durch
die Worte „Technische Hochschule“ ersetzt.

3. In § 2 Satz 2 wird das Wort „Fachhochschule“
durch die Worte „Technischen Hochschule“
ersetzt.

4. § 4 Satz 6 wird wie folgt geändert:
a. Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. bei der Präsidentin oder dem Präsidenten
40 % des W3-Grundgehaltes. Bei erfolgreicher
Wiederwahl erhöht sich die Funktionszulage ab 
dem Zeitpunkt des zweiten Amtsantritts auf 46
% des W3-Grundgehaltes.“

b. In Nummer 2 Satz 2 werden nach dem Wort
„Funktionszulage“ die Worte „ab dem
Zeitpunkt des zweiten Amtsantritts“ eingefügt.

c. In Nummer 3 Satz 2 werden nach dem Wort
„Funktionszulage“ die Worte „ab dem
Zeitpunkt des zweiten Amtsantritts“ eingefügt.

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. April 
2025 in Kraft. 

Lübeck, den 3. Juli 2025 

Technische Hochschule Lübeck 
Präsidium 

Dr. Muriel Helbig 
Präsidentin 


